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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 613/038/2015/1 
 

Südumfahrung Niederndorf-Neuses - Einleitung des Raumordnungsverfahrens;  
Antrag der Erlanger Linke Nr. 77/2015 vom 10.05.2015 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

16.06.2015 Ö Empfehlung mehrheitlich angenommen 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

16.06.2015 Ö Beschluss mehrheitlich angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 31, Amt 66 
 
 
 

I. Antrag 
1. Die Sachverhaltsdarstellung zur Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Südumfah-

rung Niederndorf-Neuses wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die Einschätzung der Verwaltung zu den Auswirkungen der Südumfahrung auf Erlangen (Au-
toverkehr, Sinnhaftigkeit des Projekts angesichts der immer noch geplanten Stadt-Umland-
Bahn nach Herzogenaurach, Gefährdung der immer noch möglichen Reaktivierung der 
Aurachtalbahn) werden zur Kenntnis genommen. 

3.   Der Fraktionsantrag 077/2015 der Erlanger Linken ist damit bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 

Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie für eine Umgehungsstraße der Orte Niederndorf und 
Neuses hat der Herzogenauracher Stadtrat im Jahr 2012 einen Grundsatzbeschluss zum Bau ei-
ner Südumfahrung gefasst. Der nordöstliche Abschnitt dieser Umfahrung befindet sich auf Erlan-
ger Stadtgebiet und ist im Flächennutzungsplan (FNP 2003) enthalten. Ein Beschluss der Stadt 
Erlangen zur Anbindung der geplanten Umfahrung an die Niederndorfer Straße und den Hans-Ort-
Ring liegt vor (611/223/2014). 

Basierend auf dem Grundsatzbeschluss ihres Stadtrats hat die Stadt Herzogenaurach die Pla-
nungsbüros IB Höhnen & Partner und ANUVA beauftragt, die straßenplanerischen sowie umwelt-
fachlichen Untersuchungen zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens zu erstellen.  

Raumordnungsverfahren prüfen Vorhaben, die über die Standortgemeinde hinaus und damit 
überörtlich von Bedeutung sind, im Vorfeld späterer Genehmigungsverfahren auf ihre Raumver-
träglichkeit. Dazu werden die unterschiedlichen fachlichen Interessen abgewogen und insbesonde-
re nach dem Maßstab des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans bewertet. 

Zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens wurde seitens des Planungsbüros ANUVA eine 
Umweltverträglichkeitsstudie (einschließlich Artenschutz) für fünf Trassenvarianten erstellt. Eine 
schematische Gegenüberstellung der Trassenvarianten mit einer tabellarischen Darstellung der 
Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung ist Anlage 1 zu entnehmen. Als besonders sensibler 
Trassenkorridor stellt sich der Bereich unmittelbar südlich der Aurach auf Höhe des Erlanger Ort-
steiles Neuses dar. 

Zielvorgabe der Umweltverträglichkeitsstudie war es, eine Vorzugstrasse für das Raumordnungs-
verfahren zu ermitteln. Zugrunde gelegt wurde hierfür die Bewertung der Schutzgüter Mensch, 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft und Erholung sowie 



 Seite 2 von 3 

Kultur und sonstige Sachgüter. Der Variantenvergleich der fünf geprüften Trassen im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung ergab die in Anlage 2 als D1 dargestellte Führung als Vorzugsvari-
ante. Diese durchschneidet im oben beschriebenen sensiblen Bereich das Waldstück zwischen 
Römerreuth und Niederndorf, weist jedoch in der Gesamtschau der bewerteten Schutzgüter das 
beste Ergebnis auf (vgl. vergrößerte Plandarstellung in Anlage 3). 

Im Zuge der Behandlung der Südumfahrung Niederndorf-Neuses durch den Herzogenauracher 
Stadtrat am 25. März 2015 wurde die Verwaltung der Stadt Herzogenaurach gemäß entsprechen-
dem Beschluss beauftragt, das Raumordnungsverfahren einzuleiten und dabei alle fünf Trassen-
varianten zur landesplanerischen Überprüfung bei der Regierung von Mittelfranken einzureichen. 

Die Stadt Erlangen wird als von dem Vorhaben berührte Nachbargemeinde an dem Verfah-
ren beteiligt. Die in diesem Zusammenhang abzugebende Stellungnahme wird dem Ausschuss 
vorab zum Beschluss vorgelegt. 

Das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens wird als landesplanerische Beurteilung bezeichnet. 
Es ist dem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltet, in dessen Verlauf eine erneute Beteili-
gung der Stadt Erlangen stattfinden wird. Mit positivem Planfeststellungsbeschluss entsteht 
Baurecht für die Umsetzung der Maßnahme. 

Mit Fraktionsantrag 077/2015 der Erlanger Linken wird um Einschätzung zu den Auswirkungen der 
geplanten Südumfahrung auf folgende Faktoren gebeten: 

1. Erhöhung des Autoverkehrs von und nach Erlangen 

Die Südumfahrung Niederndorf-Neuses wird keine wesentlichen verkehrlichen Auswirkungen 
auf das Erlanger Straßennetz östlich der Bundesautobahn A3 nach sich ziehen. Eine deutliche 
Reduzierung des Verkehrs wird sich in der Niederndorfer Straße im Bereich von Neuses und 
Niederndorf ergeben. Der Erlanger Ortsteil Neuses wird, was die verkehrliche Entlastung anbe-
langt, von der Südumfahrung profitieren. 

2. Sinnhaftigkeit des Projektes angesichts der immer noch geplanten Stadt-Umland-Bahn nach 
Herzogenaurach  

Die Südumfahrung und die Stadt-Umland-Bahn haben zwei räumlich voneinander abweichen-
de Trassenführungen und üben daher auch eine unterschiedliche Erschließungsfunktion in 
Herzogenaurach aus. 

3. Gefährdung der immer noch möglichen Reaktivierung der Aurachtalbahn z. B. durch Rückbau 
von Gleisen 

Nach Kenntnis der Verwaltung werden keine Gleise zurückgebaut. Die Trasse der Südumfah-
rung quert die stillgelegte Bahnlinie Bruck-Herzogenaurach im östlichen Abschnitt im Bereich 
zwischen Aurach und Waldgebiet Kleine Wasseräcker, im westlichen Abschnitt im Bereich der 
Galgenhofer Straße. Die Eisenbahnlinie ist stillgelegt aber weiterhin gewidmet und muss daher 
weiterhin für einen möglichen Bahnbetrieb aufrechterhalten werden. Eine höhenfreie Querung 
ist dementsprechend nach aktuellem Planungsstand vorgesehen. Im Rahmen des Raumord-
nungs- und des daran anschließenden Planfeststellungsverfahrens besteht für die Stadt Erlan-
gen als betroffene Nachbargemeinde die Möglichkeit der Stellungnahme zur geplanten Südum-
fahrung. In diesem Zusammenhang kann die ergänzende Forderung erhoben werden, dass die 
die Bahnlinie querenden Bauwerke ein ausreichendes Lichtraumprofil (Höhe und Breite) für die 
Bahn gewährleisten. 

Der Ausschuss sowie der Ortsbeirat Frauenaurach wurden über die Planungen der Stadt Herzo-
genaurach für die Südumfahrung laufend informiert. Auf die entsprechenden Vorlagen  
 
- 613/108/2012 Südumgehung Herzogenaurach und Ortsumgehung Niederndorf-Neuses,  
- 613/125/2012 Südumgehung Niederndorf - Information über die Planungen der Stadt Herzo-

genaurach zur Anbindung in Neuses an die Staatsstraße 2244 und Niederndorfer Straße,  
- 611/223/2014 Umfahrung Niederndorf - Neuses; Planungen der Stadt Herzogenaurach; Anbin-

dung an die Niederndorfer Straße und den Hans-Ort-Ring bei Neuses 
 

wird hingewiesen.      
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Anlagen: 

Anlage 1: Schematische Darstellung der untersuchten Trassenvarianten mit Ergebnissen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
Anlage 2: Übersichtslageplan der Trassenvarianten der Südumfahrung Niederndorf-Neuses 
Anlage 3: Trassenvarianten im nordöstlichen Abschnitt der Südumfahrung Niederndorf-Neuses 
(vergrößerter Ausschnitt) 
Anlage 4: Fraktionsantrag 077/2014 der Erlanger Linken vom 10.05.2015   
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 16.06.2015 
 
Ergebnis/Beschluss: 
1. Die Sachverhaltsdarstellung zur Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Südumfah-

rung Niederndorf-Neuses wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die Einschätzung der Verwaltung zu den Auswirkungen der Südumfahrung auf Erlangen (Au-
toverkehr, Sinnhaftigkeit des Projekts angesichts der immer noch geplanten Stadt-Umland-
Bahn nach Herzogenaurach, Gefährdung der immer noch möglichen Reaktivierung der 
„Aurachtalbahn“) werden zur Kenntnis genommen. 

3. Der Fraktionsantrag Nr. 077/2015 der Erlanger Linken ist damit bearbeitet.  
 
mit 3  gegen 2   Stimmen 
 
gez. Dr. Janik gez. Weber 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
16.06.2015 
 
Ergebnis/Beschluss: 
1. Die Sachverhaltsdarstellung zur Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die Südumfah-

rung Niederndorf-Neuses wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die Einschätzung der Verwaltung zu den Auswirkungen der Südumfahrung auf Erlangen (Au-
toverkehr, Sinnhaftigkeit des Projekts angesichts der immer noch geplanten Stadt-Umland-
Bahn nach Herzogenaurach, Gefährdung der immer noch möglichen Reaktivierung der 
„Aurachtalbahn“) werden zur Kenntnis genommen. 

3.   Der Fraktionsantrag Nr. 077/2015 der Erlanger Linken ist damit bearbeitet.  
 
mit 12  gegen 2   Stimmen 
 
gez. Dr. Janik gez. Weber 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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